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A-l}-Trasse mit Landesplanung vereinbar
Landkreis Osnabrück schließt Raumordnungsverfahren ab - Ergebnisse liegen in den Rathäusern aus

BELM/WALLENHORST.
Landkreis Osnabrück
als zuständige Pla-

nungsbehörde das Raum-
ordnungsverfahren zum
Bau der Autobahn-33-Nord
mit der sogenannten Lan-
desplanerischen Feststel-
lung abgeschlossen. Die Er-
gebnisse liegen in den Rat-
häusern der Gemeinden
Belm und Wallenhorst sowie
der Stadt Osnabrück bisAp-
ril öffentlich aus.

Die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau
und Verkehrplant im Auftrag
des Bundesverkehrsministe-
riums die VerlängerunB der
A33 von Belm bis zur A.1 in
Wallenhorst.,,Lückenschluss"
und ,,A33-Nofd" sind inzwi-
schen die gebräuchlichen Be-
zeichnungen für dieses Bau-
vorhaben.

Das Raumordnungsverfah-
ren ist quasi ein Gutachten,
das die Vefträglichkeit eines

raumbedeutenden Einzelvor-
habens - wie die Trasse einer
Autobahn - klärt.

Dieses Verfahren stuft nun
die beantragte Vorzugsvari-
ante als ,,mit den Belangen
der Raumordnung und Lan-
desplanung" vereinbar ein.
Dle lrasse Knupn am uDer-
gang der A 33 in die Bundes-
straße 51 an, trennt die Sied-
lung,,Hinter dem Felde" vom
Belmer Ortsteil Icker ab,
streift die Ruller Siedlungen

Ostenort und Vor dem Bru-
chc, bevor sie auf die A I in
Wallenhorst trifft.

In Wallenhorst und Belm
haben sich die Rätegegen den
Lückenschluss ausgespro-
chen. Zum abgeschlossenen
Raumbrdnungsverfahren be-
zicht die Wallenhorster Ver-
waltung erneut Stellung:,,4m
Nein der Gemeinde Wallen-
horst zur A33-Nord ändert
die Landesplanerische Fest-
stellung nichts. Im Gegcnteil:

Deren Aussagen bestärken
die Gemeinde noch in ihrer
Ablehnung." Aus ihrer Sicht
zerschneide das Vorhaben die
Wälder am Wiehengebirge
und die Kulturlandschaft zwi-
schen Ruller Bruch und am
Ruller Loh ebenso wie Ost-
Rulle insgesamt.

Die Wallenhorster Verwal-
tung erkläfi auch den weite-
ren Prozess: Als nächster
Schritt stchc die Linicnbe-
stimmung an. Diesc über-

nehme in den kommcnden
drei Monaten das Bundesver-
kehrsministerium. Nach der
Linienbestimmung, die recht-
lich nicht angefochten wer-
den kann, beginne das ent-
scheidende Planfeststellungs-
verfahren.

ln den Rathäusern in Belm
und Wallenhorst liegen die
Pläne bis zum 2. April zu den
Dienstzeiten aus, in Osna-
brück bis zum 9. April.
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